Antrag Nr. 12


Freistellung der staatlich geförderten Altersvorsorge-Produkte der ersten und zweiten Schicht bei der Ermittlung des Anspruchs auf soziale Grundsicherung

Weiterleitung: 
SPD-Bundestagsfraktion
Antragsteller: 
Jusos
Der UB-Parteitag möge beschließen:

Die Bundestagsfraktion möge einen Antrag mit folgendem Inhalt in den Bundestag einbringen:

Bei der Berechnung des Anspruchs auf soziale Grundsicherung sollen die staatlich geförderten Altersvorsorge-Produkte der ersten und zweiten Schicht (Rürup-Rente, Riester-Rente, betriebliche Altersvorsorge) anteilig freigestellt werden. Die Höhe der Freistellung ist durch eine Experten-Kommission festzulegen. Durch die Freistellung soll das Vertrauen in die Politik und die Bekämpfung von Altersarmut unterstützt werden.

Begründung:

Um Bürger aus der unteren Mittelschicht und der Unterschicht für die private Altersvorsorge zu gewinnen, hat die damalige rot-grüne Bundesregierung staatlich geförderte Altersvorsorge-Produkte entwickelt, die auch für Menschen „mit kleinem Geldbeutel“ attraktiv sind. Dadurch soll die wichtigste Folge des demografischen Wandels, die Verringerung des Renten-Niveaus, für den einzelnen Rentner gedämpft werden.

Es hat aber zu Beginn des Jahres Veröffentlichungen gegeben, die ein anderes Licht auf diese Produkte, insbesondere auf die Riester-Rente werfen: einige Journalisten haben durch einen Blick in das für die Riester-Rente maßgebende Gesetz ein „Hintertürchen“ entdeckt, dass der Staat benutzen kann und wird, um seine Sozialausgaben auf Kosten der Riester-Sparer zu reduzieren. Laut Gesetz wird nämlich z. B. die Riester-Rente im Alter mit der sozialen Grundsicherung verrechnet. Die Ungerechtigkeit dieser Regelung möchten wir an einem kleinen Beispiel verdeutlichen:

Ein angehender Rentner, der für einen längeren Zeitraum arbeitslos war und deshalb nicht den Anspruch auf eine auskömmliche gesetzliche Rente hat, hat es trotz langer Arbeitslosigkeit geschafft, immer den Mindestbetrag von 5 € pro Monat in die Riester-Versicherung einzuzahlen. Für diesen zukünftigen Rentner ermittelt sich die Gesamtrente wie folgt:

510,00 €         Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung

100,00 € 
Rente aus einer Riester-Rente

  50,00 €
Zahlung für soziale Grundsicherung 

660,00 €
soziale Grundsicherung

Da der Rentner für einen längeren Zeitraum nicht den vollen Betrag in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen konnte, hat er Anspruch auf die soziale Grundsicherung in Höhe von ca. 660,00 €. Da er aber im Alter etwas mehr haben wollte als Existenzsicherung, hat er „geriestert“. 
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Nun stellt sich aber für ihn heraus: es ist egal, ob ich für die Riester-Rente Geld spare oder dieses Geld während meiner Arbeitstätigkeit oder Arbeitslosigkeit mit beiden Händen zum Fenster rauswerfe. Er stellt fest, dass er durch sein Riester-Sparen letztendlich nur den Staat anteilig saniert hat. Dieser Mensch fühlt sich – zu Recht – vom Staat „über den Tisch gezogen“.

Beide Bundesregierungen (Rot-Grün und Rot-Schwarz) haben den Bürgern erzählt, dass sie mit privater Altersvorsorge ihre gesetzliche Rente im Alter aufstocken können. Nun haben aber die o. a. Berichte und Veröffentlichungen gezeigt, dass der Wille der Bürger zur Sparanstrengung missbraucht worden ist, um die Sozialausgaben zu kürzen. Dieses Verhalten könnte man strafrechtlich durchaus mit „Betrug“ gleichsetzen und muss daher beendet werden. Es geht um Glaubwürdigkeit und Bekämpfung der Altersarmut.

Dieser Mensch, von dem im Beispiel die Rede ist, steht für Millionen von Geringverdienern (z. B. Leiharbeiter) und Langzeitarbeitslosen, die trotz staatlich geförderter Altersvorsorge sehr wahrscheinlich später ausschließlich in den Genuss der sozialen Grundsicherung kommen werden, wie die o. a. Beispielrechnung zeigt.

Nun stehen Geringverdiener, für die das Sparen der Versicherungsbeiträge wirklich eine Leistung ist, im Alter genauso da, wie Menschen, die ihr Leben lang nicht gearbeitet haben oder nicht arbeiten wollten. Ist das sozial gerecht?!

Dieses zwielichtige und betrügerische Verhalten lässt das Ansehen des Staates auf einen Tiefpunkt absinken. Wenn durch diese Maßnahme Millionen von Bürgern keine private Altersvorsorge betreiben, werden wir in 30 Jahren eine noch größere Altersarmut haben, als sie uns von der OECD vorhergesagt wird (10 bis 15 % der Rentner). Sozialer Friede ist in Gefahr!

Aus diesem Grund fordern wir die anteilige Freistellung der staatlich geförderten Altersvorsorge-Produkte der ersten und zweiten Schicht im Alter für Geringverdiener. Die Höhe der Freistellung ist aufgrund der komplizierten Mechanismen und Berechnungen durch eine Experten-Kommission festzulegen. 

Es geht um Vertrauen in die Politik und insbesondere in die SPD. Nichtsdestotrotz sollte man nicht außer Acht lassen, dass aus Vertrauen in die Politik und in die Zukunft auch Binnennachfrage entsteht. Wenn ich weiß, dass ich im Alter nicht unter einer Brücke schlafen muss, bin ich auch eher bereit, eine größere Anschaffung wie z. B. ein neues Auto oder eine neue Heizungsanlage, zu tätigen. Zum Schluss geht es auch immer um Wirtschaftskraft und Arbeitsplätze, denn Nachfrage schafft Wirtschaftswachstum. Und eine Nationalökonomie, die immer nur auf Export setzt, geht irgendwann zugrunde.

Wir verfolgen die Debatte um die private Altersvorsorge und die Grundsicherung schon seit dem Beginn Anfang Januar. Aus diesem Grund kennen wir auch die Argumente derjenigen, die gegen eine Freistellung z. B. der Riester-Rente bei der Grundsicherung sind. Die Argumente reichen von blankem Zynismus bis hin zu ordnungspolitischen Nickeligkeiten, die bei den Betroffenen nicht mehr ankommen und von ihnen als Ablenkungsversuche und Unglaubwürdigkeit gewertet werden.
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So sprach ein Staatssekretär im Bundessozialministerium davon, dass nur 2 % der Rentner von Altersarmut bedroht sind und deshalb Anspruch auf Grundsicherung haben. Diese Feststellung ist nicht falsch, beschreibt aber nur die halbe Wahrheit. Jener Staatssekretär scheint wohl geschlafen zu haben, als der Begriff „Demografischer Wandel“ das Licht der Welt erblickt hat. 

Allein durch die steigende Zahl der älteren MitbürgerInnen und die sinkende Zahl der Erwerbstätigen wird es in unserem Rentensystem zwangsläufig zu mehr Altersarmut kommen. Wenn man dann noch die staatlich angeordnete Absenkung des Rentenniveaus um 20 % bis 2030 und die steigende Anzahl von Teilzeit-Arbeitern und Leiharbeitern und die hohe Anzahl an Langzeit-Arbeitslosen berücksichtigt, könnte man zu einer unvorstellbaren Zahl von Grundsicherungs-Beziehern kommen. Millionen von Menschen, die vom Staat frustriert sind und sich zu Recht betrogen fühlen. Millionen von Menschen, die ihrem Frust und ihrem Zorn durch die Wahl von extremen Parteien oder durch Abwanderung Luft machen. Beides kann nicht unser Ziel sein!!
In diesem Zusammenhang sagen auch einige Politiker, dass dadurch auf die Grundsicherung im Alter ähnlich komplizierte Regelungen zukommen wie bei den Hinzuverdienst-Regelungen bei ALG II. Gerade weil bei der Freistellung der staatlich geförderten Altersvorsorge-Produkte komplizierte Regelungen und Berechnungen zum Einsatz kommen, ist die Einsetzung einer Experten-Kommission notwendig. 

Diese Kommission soll eine Staffelung der Freistellung nach sonstigem Einkommen vornehmen. Die Rente ist ein zu sensibles Thema, als dass man Detailberechnungen Amateuren überlassen sollte. Aus diesem Grund haben wir in diesem Antrag auch keine Staffelung vorgeschlagen. 

Als wir für diesen Antrag recherchiert haben, haben wir Berichte, Interviews und das Plenarprotokoll der Bundestags-Sitzung vom 18.01.2008 gelesen, in der über das Thema Riester-Rente und Grundsicherung debattiert wurde.

Uns ist etwas aufgefallen, was jeden Sozialdemokraten in Deutschland aufgeschreckt haben muss: die FDP, die nun nicht als linker Konkurrent der SPD gilt, hat in der Debatte, die auch schon im November 2007 geführt worden ist, schon einmal im Bundestag einen Antrag gestellt, der unserem sehr nahe kommt.

Kurz- bis Mittelfristig ist die in diesem Antrag angestrebte Korrektur eine notwendige Maßnahme, um Vertrauen zurück zu gewinnen. Langfristig ist ein Systemwechsel überlegenswert.

